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1. 
Hinweise

Angebotsgrundlagen

Es gelten in der aufgeführten Reihenfolge:

a) Das LV

b) Die allgemeinen Vorbemerkungen des Architekten.

c) Die VOB in der jeweils neusten Fassung.

d) Die aktuellen DIN.

e) Der allgemeine Stand der Technik

f) Die Verglasungsrichtlinien der ISOLAR- Gruppe

g) Technisches Merkblatt für ISOLAR Mehrscheibenisolierglas

h) Richtlinie zur Beurteilung der visuellen Qualität von Isolierglas

i) Merkblatt zur Glasreinigung

Die Richtlinien und Merkblätter der Punkte f) bis i) können von allen ISOLAR- Betrieben oder der ISOLAR- Glas- Beratung GmbH Kirchberg bezogen werden.

Art und Umfang der Leistungen
Gegenstand dieser Ausschreibung sind Metallbau- und Verglasungsarbeiten.

Die Leistungen umfassen das Herstellen, Liefern und Montieren einer näher beschriebenen Unterkonstruktion aus Aluminium, beschichtetem Stahl oder Edelstahl mit punktgelagerten Glaselementen aus Einfach- oder Isolierglas.

Konstruktionssystem
Der Ausschreibung liegen die Qualitäts- und Konstruktionsmerkmale des Punkthaltesystems matriXpoint® der Wagener- Gruppe, Dr. Fritz- Ries- Str.1, 55481 Kirchberg, Tel.: 06763 / 9305-0, zugrunde. 

Die allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen

Nr.: Z-70.2-79 für Fassaden mit Senkhaltern

Nr.: Z-70.2-80 für Fassaden mit Senkhaltern (in Vorbereitung)

sind zwingend zu beachten. Sollten durch die Verwendung anderer nicht zugelassener Systeme Mehrkosten entstehen, so sind diese in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet. Der zeitliche Ablauf ist so zu koordinieren, dass keine Zeitverzögerung durch eventuell erforderliche behördliche Genehmigungen entsteht. Sollte für nicht zugelassene Systeme eine Zustimmung im Einzelfall erforderlich werden, so muss diese vor Baubeginn vorgelegt werden. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert erstattet.

Architektenpläne
Grundlage des Angebots ist die Planung des Architekten, Positionspläne, Detailpläne soweit diese bereits erstellt sind, und das Leistungsverzeichnis. Etwaige Unklarheiten sind vor Abgabe des Angebots mit den Architekten zu klären.

Soweit dem Leistungsverzeichnis Detailzeichnungen beigelegt sind, gelten diese verbindlich für das Angebot. Ansichtspläne, soweit diese beiliegen, dienen zur Darstellung der Aufteilung, der Öffnungsarten sowie der Ermittlung der erforderlichen Massen, soweit diese nicht in der Positionsbeschreibung genauer angegeben sind. Sollten sich Unstimmigkeiten in den beschriebenen Massen mit den Plänen ergeben, so ist die beschriebene Menge in den Positionen verbindlich.

Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Einzelmaße sind nur Richtmaße und müssen durch die Ausarbeitung der Werkpläne genau ermittelt werden.

Der Bieter hat sich vor Abgabe des Angebots von den örtlichen Verhältnissen zu überzeugen. Nachforderungen, welche auf mangelnde Informationen beruhen, werden nicht anerkannt. Der Bieter ist verpflichtet, die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Positionen auf Vollständigkeit, fachgerechte Ausführbarkeit und Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Dies gilt auch im Hinblick auf die vorgesehene Verbindung mit dem Bauwerk und die zu erwartenden Beanspruchungen. Sinnvoll oder notwendig erscheinende Änderungen oder Zusätze sind mit einer entsprechenden Begründung in einem Zusatzangebot einzureichen.

Werkpläne des AN
Im Auftragsfall sind vom Bieter nach erfolgtem Aufmass über sämtliche Positionen Konstruktionszeichnungen (Details, Schnitte, Abwicklungen) anzufertigen. Diese sind dem Architekten rechtzeitig vor  Fertigungsbeginn zur Genehmigung vorzulegen. Die Produktion darf nur nach genehmigten Planungsunterlagen erfolgen.

In den Werkplänen sind sämtliche vorgesehenen Baustoffe genau anzugeben.

Berechnungen des AN 
Der Auftragnehmer hat rechtzeitig, jedoch spätestens mit Vorlage der Werkpläne alle erforderlichen Berechnungen wie zum Beispiel statische Berechnung etc. vorzulegen. Diese Leistung ist in die Einheitspreise einzurechnen wenn nicht eine gesonderte Position vorgesehen wurde.

2.
Werkstoffe
Stahlteile
Stahlteile für Verankerungen, die nach dem Einbau nicht mehr zugänglich sind, sind entweder nichtrostend oder in einwandfrei rostgeschützter (z. B. feuerverzinkt oder flammspritz- verzinkt) Ausführung vorzusehen. Etwaige Schweißstellen sind in jedem Fall direkt nach der Ausführung der Schweißarbeiten zu reinigen und fachgerecht nachzuarbeiten. 

Bauteile aus Stahl sind an Flächen die nach dem Einbau zugänglich bleiben entsprechend DIN 18360 gegen Korrosion zu schützen. Die Endbeschichtung ist in die Einheitspreise einzurechnen und erfolgt nach fachgerechter Montage aller Teile. 

Beim Zusammenbau verschiedenartiger metallischer Werkstoffe sind Isolierungen durch Zwischenlagen aus Neopren, Butyl oder ähnlichen neutralen Werkstoffen vorzunehmen, soweit dies zur Vermeidung von Kontaktkorrosion erforderlich ist. Direkter Kontakt zwischen verschiedenartigen Metallen ist zu vermeiden.

Verbindungen
Verbindungsmaterialien wie Schrauben, Bolzen und dergleichen müssen aus nichtrostendem Stahl bestehen. Andere Verbindungsmittel aus Stahl müssen ausreichend gegen Korrosion geschützt sein.

Dichtungen
Konstruktionsfugen, Baukörperanschlüsse und sonstige Abdichtungen sind aus ozon-, witterungs-, alterungsbeständigen Materialien auszubilden. Bauabdichtbahnen, Dichtprofile und Dichtstoffe müssen mit Kontaktmedien (z. B. Anstrichen) verträglich sein.

Für Dicht- und Bauanschlussfolien sind elastomere Werkstoffe, vorzugsweise APTK, zu verwenden. Die Qualität muss der NAAMM- Standardspezifikation bzw. DIN 7863 entsprechen.

Dichtprofile müssen in Beschaffenheit, Abmessung und Gestaltung den vorgesehenen Verwendungszweck erfüllen (DIN 18361 und 18540). Ihre elastischen Eigenschaften müssen (insbesondere Rückstellkräfte) im vorkommenden Temperaturbereich den Anforderungen genügen. Dichtstoffe müssen in ihren Eigenschaften dem Verwendungszweck entsprechen (DIN 18361 und DIN 18540). Sie dürfen nach DIN 52460 keine aggressiven Bestandteile beinhalten.

Die Dimensionierung der Fugen hat unter Berücksichtigung der Dehn- und Komprimierfähigkeit des Dichtstoffes sowie der Dehnung und Schrumpfung des Bauelementes zu erfolgen. 

Die verwendeten Silikone für die Fugenversiegelung müssen mit dem Randverbund der Isoliergläser oder mit PVB- Folien von Verbundsicherheitsglas verträglich sein. Auf Verlangen sind entsprechende Nachweise vorzulegen.

Die Anwendungs- und Verarbeitungshinweise der Hersteller sind genauestens zu befolgen.

Bauabdichtungsbahnen müssen in ihren Eigenschaften dem Verwendungszweck und DIN 18195 entsprechen, sie müssen gegen UV-Bestrahlung abgedeckt sein und dürfen nur nach den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers eingesetzt und verarbeitet werden.

Beschläge
Alle zur Verwendung kommenden Beschläge sind als hochwertige Qualitätserzeugnisse zu liefern und müssen aus Aluminium, Edelstahl oder aus dauerhaft rostgeschütztem Material sein. Sie müssen für die zu erwartende Belastung ausreichend dimensioniert sein. Die Möglichkeit zur Wartung und Instandhaltung der Beschläge muss gegeben sein (Ersatzteile). Es dürfen nur systemzugelassene Beschläge verwendet werden.

Glas
Es sind nur qualitativ hochwertige Gläser der ISOLAR- Gruppe zugelassen. Werden andere Produkte angeboten so ist die Gleichwertigkeit nachzuweisen. Die besonderen Richtlinien und Vorschriften der Glashersteller sind, insbesondere beim Einsatz  von Sondergläsern, zu beachten. Der Glasaufbau muss den unter Punkt 1 beschriebenen Zulassungen entsprechen. Eine prüffähige statische Berechnung für die maßgebenden Positionen muss erstellt werden. Die Prüfung erfolgt im Auftrag der Bauherren durch den für das Bauvorhaben bestimmte Prüfingenieur.

3.
Baumontage

Gerüste
Die Gerüste werden vom Auftraggeber gestellt, ansonsten werden Gerüste in gesonderten Positionen ausgeschrieben und abgerechnet, wenn sie die Nebenleistungen nach DIN 18360, Absatz 4.1.1 (VOB) überschreiten.

Maße und Maßaufnahme am Bau
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, eine Maßaufnahme am Rohbau durchzuführen. Er hat vor Fertigungsbeginn zu prüfen, ob die Rohbauöffnungen nach den vereinbarten Details und den zulässigen Toleranzen ausgeführt sind. Für Toleranzen gelten DIN 18201, DIN 18202, Blatt 1 und 4, DIN 18203, Blatt 1.

Eventuelle Änderungs- oder Zusatzmaßnahmen sind vor Fertigungsbeginn zu vereinbaren.

Abweichend hiervon kann nach gesonderter Absprache mit dem Architekten die Fertigung nach theoretischen Maßen (Planmaßen) vereinbart werden. In diesem Fall sind die Details mit ausreichender Aufnahmemöglichkeit für Toleranzen zu konstruieren.

Die Montage der Fassadenelemente muss flucht- und lotrecht nach den bauseits in jedem Geschoß angelegten Meterrissen und Achsen erfolgen. Die Einbauebene ist in der Werkplanung festzulegen.

Befestigungsmittel
Alle zur Montage erforderlichen Befestigungs- und Hilfsmittel sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. Der Auftragnehmer hat die Größe, Lage und Einteilung der Befestigungsmittel eigenverantwortlich zu ermitteln. Für die Verankerung von Fassaden gilt DIN 18056.

4.
Technische Beschreibung

Punkthaltesystem matriXpoint®
Flächenbündiger punktförmiger Glasklemmhalter aus Edelstahl, nach der Zulassung unter Punkt 1. Es sind soweit möglich die optischen Anforderungen des Architekten zu erfüllen. Die Kontakthülsen aus POM können wahlweise in schwarz oder naturfarben eingesetzt werden.

Es dürfen keine starren Halter verwendet werden, die Lagerung der Glasplatten erfolgt biegemomentfrei.

Der Drehpunkt des Punkthalters  liegt in der Glasebene, damit keine zusätzlichen Biegemomente im Bereich der Punkthalter entstehen. 

Die Halter sind so auszubilden, dass die erforderlichen Glasdicken auf ein Minimum reduziert werden. Das Glas ist statisch bestimmt zu lagern damit durch Bewegungen der Unterkonstruktion bzw. durch Temperaturdehnungen keine Zusatzspannungen ins Glas übertragen werden.

Die Lagerung der Gläser muss statisch bestimmt erfolgen, je nach Anzahl der Punkthalter müssen die Freiheitsgrade entsprechend eingeplant werden. In den Anlagen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind entsprechende Konstruktionsvorschläge enthalten.  Die Schrauben der Punkthalter sind mittels Drehmomentschlüssel so anzuziehen, dass die Relativbewegungen zwischen UK und Glas spielfrei möglich sind, das Glas muss zwängungsfrei gelagert werden. 

5.
Verglasung matriXpoint®
Grundsätzlich sind Verglasungen aus ESG oder TVG oder VSG aus ESG oder TVG zu verwenden. Es sind nur Gläser zu verwenden, deren Qualität durch Eigen- und Fremdüberwachung gewährleistet ist. Es wird nur ESG – H nach der Bauregelliste zugelassen.

Die Bedingungen der Zulassungen sind zu beachten.

in Kombination mit Isolierglas ist ein UV- beständiger Randverbund zu verwenden, da in diesem Verglasungssystem der Randverbund permanent der freien UV-Strahlung ausgesetzt ist. Je nach Anforderungen an den Wärmedurchgang ist unter Umständen der Einsatz eines UV- beständigen, gasdichten Randverbundes (UVR – G) erforderlich.

unter Berücksichtigung dieser Forderung sind ausschließlich solche Dichtstoffe für die Randversiegelung der Verglasung einzusetzen, die langfristig gegen UV-Einstrahlung stabil sind und die auftretenden Temperaturspannungen sowie die daraus resultierenden Bewegungen schadlos überdauern,

die speziellen statischen Anforderungen bei Punkthaltesystemen an den Randverbund sind durch erhöhte Randüberdeckung zu kompensieren

6.
Pauschalierung

Die beschriebene Leistung soll pauschaliert vergeben werden, aus diesem Grunde ist eine besonders sorgfältige Überprüfung der Massen erforderlich. Eine Abrechnung nach Aufmass ist nicht vorgesehen.


7.
Leistungsbeschreibung

Pos 1.1
Unterkonstruktion aus Stahl

Die Profilquerschnitte sind den Detailzeichnungen zu entnehmen. Es werden nur Pfosten verwendet, Riegel sind nicht, auch nicht für eine eventuell erforderliche Knickaussteifung, vorgesehen. Die Abmessungen müssen bereits für die Angebotsabgabe eigenverantwortlich überprüft werden, Mehrkosten für eventuell größere erforderliche Querschnitte werden nicht erstattet. Nach Auftragsvergabe ist spätestens mit Abgabe der Werkpläne eine komplette prüffähige statische Berechnung einzureichen.

Die Beschichtung erfolgt mehrlagig, die Endbeschichtung ist in RAL oder DB Farbtönen nach Wahl des Architekten auszuführen und in die Einheitspreise einzurechnen.

Lieferung und fachgerechte Montage:

Es werden besonders hohe Anforderungen an die Ausführungs- und Montagegenauigkeit gestellt.

Fassadenelement mit den Abmessungen:

Breite:
--------- m,

Höhe:

--------- m

1 Stück



EP:
-------- €

GP:
----- €

Pos 2.1
Spider

Lieferung und Montage von Spidern (Haltekreuze oder Haltearme) auf der Unterkonstruktion der jeweiligen Hauptposition zur Aufnahme der Gläser, bestehend aus Edelstahl nach den entsprechenden Details. Die Spider bestehen aus Flachmaterial mit zirka 15 mm Materialstärke und zirka 60 mm Breite. Die Ausladung der Spider beträgt zirka 120 mm oder 150 mm je nach statischer Berechnung der Gläser. Die Gesamtabmessungen betragen somit bei Haltearmen in der Länge zirka 300 mm bis 360 mm und bei Haltekreuzen zirka 300 mm x 300 mm oder 360 mm x 360 mm. 

___  Stück


EP:
-------- €

GP:
----- €

Pos 3.1
Randanschlüsse

Lieferung und Montage der erforderlichen Randanschlüsse umlaufend um die jeweilige Hauptposition. Die fachgerechte Montage von dampfdichten Anschlüsse ist enthalten und wird nicht gesondert vergütet.

Die Anschlüsse werden mit mehrfach gekanteten Edelstahlblechen innen und außen ausgeführt. Auf die fachgerechte Wärmedämmung wird besonderen Wert gelegt. Soweit erforderlich ist eine thermisch getrennte Anschlusskonstruktion aus Rechteckprofilen zu berücksichtigen. Alle Hohlräume sind mit geeigneter Wärmedämmung auszufüllen. Der Wärmedurchgang der Anschlüsse ist auf die verwendeten Gläser abzustimmen.

___  m



EP:
-------- €

GP:
----- €

Pos 4.1
Glaslieferung und Montage

Es sind besonders hochwertige Gläser der ISOLAR- Gruppe zu verwenden. Es kommt ein UV- beständiger Randverbund zur Ausführung der zusätzlich gasdicht sein muss (UVR- G). Auf verlangen sind entsprechende Prüfzeugnisse vorzulegen. Als Wärmedurchgang muss UG = 1,1 W/m²K gewährleistet werden. Im Grenzfall darf dieser auf Grundlage einer Bemusterung 1,2 W/m²K betragen, es handelt sich um amtliche Rechenwerte.

Als Kalkulationsgrundlage wird ein Sonnenschutzglas SOLARLUX Superneutral 65 / 34 / 1,1  vorgeschrieben. Alternativen müssen besonders angegeben werden.

Die Glasbearbeitung muss nach der Zulassung erfolgen. Es kommen voraussichtlich 6 Punkthalter pro Glasscheibe zum Einsatz. Die erforderlichen Einbauteile sind zu berücksichtigen.

Die angegebenen Einheitspreise beinhalten alle erforderlichen Hilfsstoffe und Hebegeräte wie zum Beispiel Glassauggehänge und Kräne.

Der Glasaufbau wird wie folgt festgelegt:

Innenscheibe 10 mm ESG

16 mm SZR

Außenscheibe 12 mm ESG beschichtet

Sollte sich durch die statische Berechnung eine geringere Glasdicke ergeben, so muss dies bereits bei Angebotsabgabe angegeben werden. Es werden nur die Hauptglasabmessungen angegeben. Andere erforderliche Abmessungen sind den Positionsplänen zu entnehmen. Rechtzeitig vor Ausführungsbeginn ist eine Bemusterung vorzunehmen. Nach Grundauswahl der Glastypen ist ein Originalmuster in der Größe von mindestens 60 cm x 90 cm vorzulegen.

Die Hauptabmessungen betragen:

Breite:
___ cm 
Höhe:
___ cm

___  m²



EP:
-------- €

GP:
----- €

Pos 6.1
Punkthalter

Lieferung und Montage von Senkkopfpunkthaltern matriXpoint. Die Bedingungen der Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung unter Punkt 1 müssen eingehalten werden.

___  Stück



EP:
-------- €

GP:
----- €

Pos 7.1
Versiegelung der Fugen

Lieferung von Silikonprofilen, der Versiegelung und dem fachgerechter Einbau der Baustoffe. Von der Innenseite ist ein Silikonprofil in die Fugen einzubringen. Die Abmessung muss so gewählt werden, dass diese Profile durch Vorspannung in den Fugen gehalten werden. Die Ausbildung muss so erfolgen, dass der Glasfalz bei Isolierglas belüftet und entwässert werden kann. Die Versiegelung erfolgt von außen mit dem Produkt von DOW CORNING DC 797. Auf eine saubere Ausführung wird besonderen Wert gelegt. Wenn erforderlich müssen die Glaskanten abgeklebt werden.

___  m



EP:
-------- €

GP:
----- €

Pos 8
Statische Berechnungen 

Pos 8.1
Statische Berechnungen Isolierglas

Erstellen der statischen Berechnung für die punktgestützten Isoliergläser aller Hauptpositionen. Die Bedingungen der Zulassung sind einzuhalten. Die Berechnung muss auf der Basis der Finite- Elemente- Methode erfolgen. Im Bereich der Punkthalter muss das Elementnetz verdichtet werden. Die Punkthalter und die Gläser sind im Umgebungsbereich der Punkthalter räumlich zu modellieren. Zwischen Glas und Kontakthülsen müssen entsprechende Kontaktelemente modelliert werden, die nur Druckkontakte zulassen und bei Zugbelastung ausfallen. Die genaue Beschreibung ist aus der Zulassung zu entnehmen.

Die maßgebenden Positionen sind eigenverantwortlich zu ermitteln und in der Berechnung zugrunde zu legen.

1  Stück



EP:
-------- €

GP:
----- €

Pos 8.1
Statische Berechnungen Unterkonstruktion

Erstellen der statischen Berechnung für die Unterkonstruktion. In der Berechnung sind alle Nachweise zu führen die für eine prüffähige statische Berechnung von einem Prüfingenieur gefordert werde, insbesondere auch alle Anschlüsse und Dübelnachweise.

1  Stück



EP:
-------- €

GP:
----- €

Pos 9
Pendelschlagversuch 

Durchführung eines Pendelschlagversuches mit Vorlage eines entsprechenden Gutachtens für Gläser die gegen Absturz sichern. Alle für den Versuch erforderlichen Maßnahmen sind einzukalkulieren. Der Versuch muss entweder in einer dafür zugelassenen MPA (zum Beispiel Darmstadt) oder im Werk des AN unter Aufsicht eines Gutachters durchgeführt werden. Wenn erforderlich sind verschiedene Glasabmessungen zu berücksichtigen.

1  Stück



EP:
-------- €

GP:
----- €

Pos 10
Musterelemente für Pendelschlagversuch

Herstellung und Aufbau der für den Pendelschlagversuch erforderlichen Muster einschließlich der Gläser

1  Stück



EP:
-------- €

GP:
----- €


Zwischensumme 
--------- €

16 % Mehrwertsteuer 
--------- €

Endsumme 
--------- €

Der Anbieter versichert mit seiner rechtsgültigen Unterschrift, dass er in der Lage ist solche hochwertigen Fassaden herzustellen, bereits ausreichend Erfahrung bei vergleichbaren Objekten gesammelt hat und die Angaben für die sichere Preisfindung ausreichend sind.

     Ort

Datum

Stempel / Unterschrift

___________    ___________     ______________________
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